
 

 

Erste Satzung zur Änderung der besonderen Rechtsvorschriften für die 

Fortbildungsprüfung zum IT Fachwirt (IHK)/zur IT Fachwirtin (IHK) 

vom 16. Dezember 2022 

 

 

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 7. September 

2022 erlässt die Industrie- und Handelskammer Hannover als zuständige Stelle 

nach § 54 in Verbindung mit § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das durch 

Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591) geändert worden 

ist, folgende Satzung zur Änderung der besonderen Rechtsvorschriften für die 

Fortbildungsprüfung zum IT Fachwirt (IHK)/zur IT Fachwirtin (IHK). 

Artikel 1 

Die besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum IT Fachwirt 

(IHK)/zur IT Fachwirtin (IHK) vom 26. Februar 2013 werden wie folgt geändert. 

§ 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

(2) Zur Prüfung im Prüfungsteil "Handlungsspezifische Qualifikationen" ist 

zuzulassen, wer Folgendes nachweist: 

1. das Ablegen der Prüfungsteile „Wirtschaftsbezogene Qualifikationen“ und 

„IT Qualifikationen“ innerhalb der letzten fünf Jahre, und  

2. in den in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Fällen zu den dort genannten 

Praxiszeiten mindestens ein weiteres Jahr und im Fall des Absatz 1 Nr. 3 

mindestens zwei weitere Jahre Berufspraxis. 

 

Artikel 2 

Diese Satzung zur Änderung der besonderen Rechtsvorschriften tritt am Tag 

nach ihrer Veröffentlichung in der Niedersächsischen Wirtschaft in Kraft. 

 

Hannover, 16. Dezember 2022 

 

 

Gerhard Oppermann      Maike Bielfeldt 

Präsident        Hauptgeschäftsführerin 



 

Die vorstehende, vom Berufsbildungsausschuss der IHK Hannover am  

7. September 2022 beschlossene Satzung zur Änderung der besonderen 

Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum IT Fachwirt (IHK)/zur IT 

Fachwirtin (IHK) wird hiermit ausgefertigt und im Bundesanzeiger verkündet. 

Gemäß §§ 27a VwVfG, 1 NVwVfG findet zudem eine Veröffentlichung auf der 

Internetseite www.ihk.de/hannover/bekanntmachungen statt. 

 

Hannover, 16. Dezember 2022 

 

Industrie- und Handelskammer Hannover 

 

Gerhard Oppermann      Maike Bielfeldt 

Präsident        Hauptgeschäftsführerin 
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